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was aus ihm werden soll. Dazu bieten gesetzliche Bestimmungen
der Reichs-Gewerbe-Ordnung (= R.-G.-O.) für die Gediegenheit
der Ausbildung noch weitere Bürgschaft, und endlich haben die
Innungen und Handwerkskammern die Pflicht, das Lehrlingswesen
zu regeln, zu ordnen und zu überwachen. In dem Lehrvertrag ver¬
pflichtet sich der Meister ausdrücklich dazu, seinem Lehrling eine
gewissenhafte Berufsausbildung zuteil werden 511 lassen.

Welche Anforderungen das Gesetz in der N.-G.-O. an
den Meister stellt, sagen folgende Bestimmungen:

8 l26. Die Befugnis zum Halten oder zur Anleitung von
Lehrlingen steht Personen, welche sich nicht im Besitze der bürger¬
lichen Ehrenrechte bestnden, nicht zu.

8 126 a. Die Befugnis zum Halten und zur Anleitung von
Lehrlingen kann solchen Personen ganz oder auf Zeit entzogen werden,
welche sich wiederholt grober Pflichtverletzungen gegen die ihnen an¬
vertrauten Lehrlinge schuldig gemacht haben, oder gegen welche Tat¬
sachen vorliegen, die sie in sittlicher Beziehung zum Halten oder zur
Anleitung vmi Lehrlingen ungeeignet erscheinen lassen.

Die Befugnis zur Anleitung von Lehrlingen kann ferner solchen
Personen entzogen werden, welche wegen geistiger oder körperlicher Ge¬
brechen zur sachgemäßen Anleitung eines Lehrlings nicht geeignet sind.

8 126 b. Der Lehrvertrag ist binnen vier Wochen nach Beginn
der Lehre schriftlich abzuschließen. Derselbe muß enthalten:

1. Die Bezeichnung des Gewerbes oder des Zweiges der gewerb¬
lichen Tätigkeit, in welchem die Ausbildung erfolgen soll;

2. die Angabe der Dauer der Lehrzeit;
3. die Angabe der gegenseitigen Leistungen;
4. die gesetzlichen und sonstigen Voraussetzungen, unter welchen

die einseitige Auflösung des Vertrages zulässig ist.
Der Lehrvertrag ist von dem Gewerbetreibenden oder seinem

Stellvertreter, beni Lehrling und dem gesetzlichen Vertreter des Lehr¬
lings zu unterschreiben und in einem Exemplare dem gesetzlichen
Vertreter des Lehrlings auszuhändigen. Der Lehrherr ist verpflichtet,
der Ortspolizeibehörde auf Erfordern den Lehrvertrag einzureichen.

8 127. Der Lehrherr ist verpflichtet, den Lehrling in den in
seinem Betriebe vorkommenden Arbeiten des Gewerbes dem Zwecke
der Ausbildung entsprechend zu unterweisen, ihn zum Besuche der
Fortbildungsschule anzuhalten und den Schulbesuch zu überwachen.
Er muß entweder selbst oder durch einen geeigneten, ausdrücklich
dazu bestimmten Vertreter die Ausbildung des Lehrlings leiten, den
Lehrling zur Arbeitsamkeit und zu guten Sitten anhalten und vor
Ausschweifungen bewahren, er hat ihn gegen Mißhandlungen seitens
der Arbeits- und Hausgenossen zu schützen und dafür Sorge zu
tragen, daß dem Lehrling nicht Arbeitsverrichtungen zugewiesen
werden, welche seinen körperlichen Kräften nicht angemessen sind.
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